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Handlungsleitfaden zur Gestaltung des 
Dienstbetriebes während der Corona-Pandemie 

für das Landratsamt Böblingen und Außenstellen 

Landratsamt Böblingen, Stand 29.04.2020 
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Vorwort Landrat 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

als sich vor rund zwei Monaten das Corona-Virus auch im Landkreis Böblingen erstmals ausgebreitet 

hat, haben wir in unserem Landkreis frühzeitig Maßnahmen getroffen um Sie zu schützen und der 

Verbreitung der Pandemie entgegenzuwirken.  

In einem Kraftakt haben wir intern Bedingungen und Regelungen geschaffen, damit kontaktloses 

Arbeiten mittels virtueller Konferenzen und Home Office für viele Beschäftige möglich geworden ist. 

Sie haben dabei viel Verständnis gezeigt und bei allen Maßnahmen vorbildlich mitgemacht; dafür mein 

herzlicher Dank und ein großes Kompliment. 

Nun kehren wir allmählich in ein öffentliches Leben zurück, wenn auch weiter unter immensen 

Einschränkungen und immer mit dem Fokus darauf, dass die Sicherheit und Gesundheit der 

Menschen, die hier arbeiten, und unserer Kunden, nicht gefährdet wird. Von einem normalen 

Dienstbetrieb sind wir noch weit entfernt. Aber wir sind auf dem Weg, den Übergang unter den 

gegebenen Umständen gemeinsam zu gestalten. 

Dieser Handlungsleitfaden soll Ihnen eine Orientierungshilfe sein, wie der Dienstbetrieb mit höherer 

Publikumsfrequenz mit dem Ziel Ansteckungen zu vermeiden fortgeführt werden kann.  

Das Tragen einer Maske steht dabei neben der Beachtung der bekannten Hygiene- und 

Verhaltensregeln im Vordergrund. Sie als Mitarbeitende können dazu beitragen, das Infektionsrisiko 

zu vermindern. Das Tragen einer Maske werden wir aber auch unseren Besuchern zur Pflicht 

auferlegen. So können wir alle helfen, der Ausbreitung des Covid-19 Virus entgegenzuwirken. Wir 

setzen aber auch weiter darauf, dass Terminvergaben für die Bürgeranliegen erfolgen und die Zahl 

der Kontakte im dienstlichen Kontext auf das Notwendigste beschränkt werden. Auch die Möglichkeit, 

im Homeoffice arbeiten zu können, hat sich sehr bewährt und soll daher bestehen bleiben. Dabei 

haben wir auch die derzeit für viele erschwerte Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Blick. 

Bleiben Sie geduldig und machen Sie weiter so engagiert mit. Wir haben mit unseren Bemühungen 

viel erreicht bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus. Leisten Sie auch privat Ihren Beitrag, 

dass die Infektionsketten in unserem Landkreis durchbrochen werden. Halten Sie durch! 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Bernhard 
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Allgemeines 
Auf der Startseite der Landkreis-Homepage (Infos zur Corona) und auch im Intranet 
https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html sind Rubriken eingerichtet, auf denen 
alle wichtigen Informationen rund um Corona einzusehen sind. Diese  werden den jeweiligen 
Entwicklungen angepasst. 

Damit sowohl Mitarbeitende und Besucher bestmöglich geschützt werden  können, 
sind folgende Regeln und Maßnahmen zu beachten: 

Die allgemein gültigen Hygienevorschriften sowie die Einhaltung des Mindestabstandes 
von 1,5 m sind unbedingt einzuhalten. Dazu zählen insbesondere das regelmäßige 
Händewaschen, die Nies- und Husten-Etikette sowie der Verzicht auf Händeschütteln (siehe 
Anlagen). 

Beschäftigte, die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Arbeit 
am jeweiligen Dienstort der Verwaltung nicht aufnehmen. 

Verdachtsfälle von Beschäftigten sind weiterhin per E-Mail über die Vorgesetzten an das 
Corona-Postfach (info-corona@lrabb.de) zu melden.  

Zutrittsregeln 
Der Zutritt des Haupthauses in der Parkstraße 16 wird bis auf weiteres durch einen Security-
Dienst geregelt. Beschäftigte des Landratsamtes Böblingen weisen sich bei Bedarf durch 
Vorzeigen der Stupfkarte aus. Die Nebeneingänge bleiben geschlossen. 

Die Verwaltung setzt weiterhin in der Steuerung des Kundenverkehrs auf Terminvergaben. 

Für Besucher ist der Zutritt daher nur möglich, wenn vorab ein Termin vereinbart wurde und 
eine entsprechende Einladung/Terminbestätigung vorliegt. Die Einladung/Terminbestätigung 
ist ebenfalls bei Bedarf vorzuzeigen. Die für die Besucher geltenden Regelungen werden in 
einem Infoblatt zusammengestellt und auf der Homepage veröffentlicht. Hier ist darauf 
hinzuweisen, dass kranke Personen der Zutritt nicht ermöglicht wird. 

Auch externe Dienstleister sind durch die Auftraggeber im Landratsamt auf die Einhaltung 
der Hygiene- und Verhaltensregeln hinzuweisen und darauf zu verpflichten, dass nur 
gesunde Mitarbeiter eingesetzt werden. Das Tragen einer Maske ist verbindlich.  

Der Publikumsverkehr im Landratsamt Böblingen ist bis auf weiteres auf das Notwendigste 
zu beschränken. Die Fachämter entscheiden über die Notwendigkeit und Dringlichkeit der 
Anliegen. Außerdem erfassen die jeweiligen Fachämter die für eine mögliche Ermittlung von 
Kontaktpersonen erforderlichen Kontaktdaten und Anwesenheitszeiträume der Besucher. 

Für einzelne Bereiche können abweichende Regelungen (siehe AWB- Wertstoffhöfe) 
getroffen werden. 
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Schutzausrüstung 
Alle Beschäftigten des Landratsamtes Böblingen wurden vorsorglich mit zwei Mund-Nasen-
Schutz-Masken ausgestattet (Bedienung, Handhabung siehe Anlagen). Diese MNM sind 
regelmäßig beim Verlassen des Büros und in Besprechungs- bzw. Beratungssituationen zu 
tragen. 

Neue Beschäftigte des Landratsamtes Böblingen erhalten die MNM vor Dienstbeginn über 
das Amt für Personal. 

Besucher und externe Dienstleister des Landratsamtes dürfen die Dienstgebäude nur 
betreten, wenn sie beim Betreten der Gebäude eine geeignete Bedeckung, z. B. Mund-
Nasen-Schutz oder einen Schal vorweisen können.  

Bei Verlust oder in begründeten Fällen ist eine entgeltliche Ausgabe von Schutzmasken über 
die Infotheken oder an den jeweiligen Außenstellen möglich. Um Kontakte im Zahlverkehr zu 
vermeiden, soll die Schutzgebühr in einen geeigneten Behälter eingeworfen werden können. 

Dies wird vom Sicherheitsdienst kontrolliert. 

In den gesamten Landratsamtsgebäuden sind fest installierte Desinfektionsmittelspender 
angebracht. Diese können sowohl von den Beschäftigten als auch von den Besuchern 
benutzt werden (Bedienung siehe Anlagen).  

An geeigneten zentralen Stellen werden Hände- und Flächendesinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt. Grundsätzlich ist das gründliche und regelmäßige Händewaschen als 
einfache und wirksame Maßnahme dem Händedesinfizieren vorzuziehen und als 
ausreichend zu bewerten. 

Auch die Fahrzeuge des Fuhrparkes werden entsprechend mit geeigneten Utensilien zur 
Handhygiene und Desinfektion sowie mit Papiertüchern und Müllbeuteln ausgestattet.  

Die Fahrzeuge des allgemeinen Fahrzeugpools werden regelmäßig im Innenraum von den 
Beschäftigten des Fuhrparks gereinigt und desinfiziert.  

Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der den Fachbereichen zugeordneten 
Fahrzeuge liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Fachämter. 

Nach jeder Dienstfahrt sind die Beschäftigten dazu angehalten, sämtliche Kontaktflächen, 
wie Lenkrad, Autotür, Schalthebel, Handbremse, etc. zu reinigen und zu desinfizieren. 

Sensible Bereiche werden entsprechend ihren tatsächlichen Bedarfen mit besonderen 
Schutzausrüstungen ausgestattet (Handhabung siehe Anlagen).  

Besondere Schutzausrüstung, wie FFP2-Schutzmasken, Augenschutz und Schutzkittel, 
kommen nur dann zum Einsatz, wo mutmaßlich ein direkter Kontakt mit einer infizierten 
Person unvermeidbar ist. 

Arbeitsplätze mit hohem Publikumsaufkommen sind mit entsprechenden Trennwänden, sog. 
Spuckschutz, auszustatten. Die Beschaffung und Installation der Schutzwände erfolgt über 
das Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen. 
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Abstandskennzeichnungen, z. B. Ketten, Klebebänder, Bodenmarkierungen oder 
Hinweisschilder, ggfs. in mehreren Sprachen, wurden bereits an zentralen Stellen (z.B. 
Aufzüge) oder in Wartezonen für das Publikum angebracht. Darüber hinaus gehende 
Beschaffungen sind über die jeweilige Amtsleitungen an das Amt für Gebäudewirtschaft und 
Schulen zu richten, damit gleiche Standards angewandt werden und sich das Landratsamt 
einheitlich präsentiert.  

Reinigung 
Eine ausreichende Reinigung und Hygiene wird durch die Erhöhung der Reinigungsintervalle 
gewährleistet. Insbesondere Türklinken, Handläufe, Aufzugstasten und weitere 
hochfrequentierte Oberflächen werden täglich mehrfach desinfiziert. Darüber hinaus werden 
die Ämter/Sekretariate mit Flächendesinfektionsmittel für den Bedarfsfall ausgestattet. 

Arbeitsplatzgestaltung 
Das Landratsamt Böblingen hat das Angebot für mobiles Arbeiten massiv ausgeweitet. Eine 
neue Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit ist bereits in Kraft getreten. Sämtliche mobile 
Endgeräte sind entsprechend mit VPN-Clients ausgestattet worden. Die Möglichkeiten der 
mobilen Arbeit sind daher zu nutzen. 

Weiterhin soll der teilweise eingerichtete Schichtbetrieb aufrechterhalten werden. 

Doppelbelegungen sind möglichst zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung des notwendigen 
Mindestabstandes sind entsprechende Schutzmaßnahmen wie Trennwände einzurichten. 
Vorrangig sollten freie Raumkapazitäten für eine Einzelbelegung genutzt werden.  

Eine zentrale Lüftung am frühen Morgen in den Stockwerken 2 bis 5 im Gebäude A des 
Haupthauses ist eingerichtet.  

Eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten ist in allen Bereichen und 
Außenstellen durch die Beschäftigten sicherzustellen.  

Von der Nutzung der Ventilatoren wird aufgrund der Aufwirbelung der Raumluft abgeraten. 

Arbeitsmittel 
Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Vor der Verwendung 
durch andere Personen sind diese entsprechend zu reinigen und zu desinfizieren. Hierzu 
zählen u. a. Tastaturen, Mäuse, Telefone, Schreibutensilien sowie Werkzeuge.  

Arbeitskleidung ist getrennt von der Alltagskleidung aufzubewahren. 
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Arbeitszeit- und Pausengestaltung 
Die Rahmenzeit von 6:30 Uhr bis 19:00 Uhr ist weiterhin aufgehoben. Somit ist in 
Abstimmung mit den Vorgesetzten eine Ausweitung der Arbeitszeit über die aktuelle 
Rahmenzeit hinaus möglich. 

Hierdurch können  die Pausenzeiten flexibel genutzt und  unnötige Zusammenkünfte der 
Beschäftigten vermieden werden. Außerdem wirkt sich dies positiv auf die Verfügbarkeit der 
VPN-Leitungen aus. 

Die Erfassung der Arbeitszeit erfolgt weiterhin über die Terminals oder das Mitarbeiterportal. 

Die Kantine bleibt weiterhin für die Beschäftigten zur Abholung von Speisen und Getränken 
geöffnet. Wenn die Bodensanierung abgeschlossen ist, kann der Betrieb unter den aktuellen 
Vorgaben für Betriebskantinen wieder aufgenommen werden. Die Möglichkeit, das Essen 
mitzunehmen, bleibt darüber hinaus bestehen. 

Besprechungen 
Besprechungen sind bis auf weiteres auf das dienstlich zwingend notwendige Maß zu 
reduzieren. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m ist sicherzustellen.  

Bei Gewährleistung des Mindestabstands kann die Mund-Nasen-Maske abgelegt werden. 

Technische Möglichkeiten, wie Telefon- oder Videokonferenzen, sollen weiterhin 
vorzugsweise genutzt werden. 

Außendienst 
Auch die dienstlichen Kontakte außerhalb der Arbeitsstätte sind auf ein Minimum zu 
beschränken und dabei die allgemein gültigen Hygienevorschriften zu beachten sowie den  
Mindestabstand von 1,5 m unbedingt einzuhalten. Sofern unabdingbar, sind kleine feste 
Teams von max. zwei bis drei Personen zu bilden, um unnötig wechselnde Kontakte bei 
Fahrten und Arbeitseinsätzen zu reduzieren. Um den Abstand einhalten zu können, soll bei 
der Auswahl der Dienstfahrzeuge auf größere Fahrzeugklassen sowie auf die Belegung der 
vorderen und hinteren Sitzreihe ausgewichen werden. Der Mund-Nasen-Schutz sollte dabei 
vorsorglich getragen werden.  

Erste Hilfe 
Auch in Corona-Zeiten ist die Leistung von Erste Hilfe im Landratsamt Böblingen 
aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Dabei steht der Eigenschutz der Ersthelfenden noch 
mehr im Fokus. Im Falle eines Notfalls sollte unbedingt der Rettungsdienst unter der 
Nummer 112 gerufen werden. Es liegt grundsätzlich im Ermessen der Ersthelfenden im 
Rahmen einer notwendigen Reanimation auf die Beatmung zu verzichten (siehe Anlagen). 

Die Verbandkästen wurden mit zusätzlichen Mund-Nasen-Schutz-Masken ausgestattet. 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Um die Beschäftigten bei der Kinderbetreuung aufgrund von Schul- und Kita-Schließungen 
zu unterstützen, schafft das Landratsamt Böblingen mit einer abgestuften Vorgehensweise 
entsprechende Flexibilisierungsmöglichkeiten. 

Kann eine Betreuung nicht anderweitig sichergestellt werden, so können die Beschäftigten 
die Möglichkeit der mobilen Arbeit und die Ausweitung der Rahmenzeit nutzen, sofern dies 
die Tätigkeit zulässt. 

Nach Inanspruchnahme von Mehrarbeitsstunden und Resturlaub aus dem Kalenderjahr 
2019 ist eine Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Bezüge möglich (gilt zunächst 
bis 3.5.2020, bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu diesem Thema). Dies gilt jedoch 
nur bei der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres oder bei 
Kindern mit Behinderung. 

Besteht bei Beschäftigten noch ein Restanspruch an Elternzeit, so kann auch dieser nach 
Abstimmung mit dem Fachamt beim Amt für Personal beantragt und kurzfristig zur 
Kinderbetreuung eingesetzt werden. 

Hinweis zur Notbetreuung: 

Wenn die Voraussetzungen für die Notbetreuung der Kinder gegeben sind, können 
entsprechende formlose Anträge für eine Bescheinigungen zur Unabkömmlichkeit per E-Mail 
über das Corona-Postfach (info-corona@lrabb.de) beim Amt für Personal eingereicht 
werden. 

Weiterhin gilt, dass die Kinder zum Schutze aller nicht mit an den Arbeitsplatz gebracht 
werden. 

 

Risikogruppen 
Zum besonderen Schutze der Risikogruppen trifft das Landratsamt Böblingen entsprechende 
Schutzmaßnahmen.  

Eine generelle Freistellung der zu den Risikogruppen gehörenden Beschäftigten ist 
grundsätzlich nicht vorgesehen. Im Einzelfall und je nach Arbeitsplatzbedingungen werden 
die notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet. Über einen entsprechenden 
Selbsteinschätzungsbogen kann die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe angegeben und 
dem Amt für Personal per E-Mail über das Corona-Postfach (info-corona@lrabb.de) 
gemeldet werden (siehe Anlagen). 

Zu den Risikogruppen zählen Personen über 60 Jahre, insbesondere mit Vorerkrankungen; 
Personen mit Grunderkrankungen wie Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der 
Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen und Personen mit unterdrücktem 
Immunsystem. 

Grundsätzlich sind die zu den Risikogruppen gehörenden Beschäftigten von 
hochfrequentierten Bereichen mit Publikumsverkehr fernzuhalten. Dabei ist diesen 
Beschäftigten vorzugsweise mobile Arbeit zu ermöglichen oder weitere erforderliche 



 

8 
 

technische (z. B. Spuckschutz) bzw. organisatorische (z. B. Back-Office, Einzelbüros) 
Maßnahmen einzuleiten. Diese können bei Bedarf mit dem Betriebsarzt des Landratsamtes 
Böblingen abgestimmt werden.  

Schwangere zählen wie die Risikogruppen zu den besonders zu schützenden 
Personengruppen. Hier ist jeweils anlassbezogen eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. 
Vorzugsweise sollte dieser Personengruppe das mobile Arbeiten von zu Hause ermöglicht 
werden. 

Hinweis Gefährdungsbeurteilung: 

Es wurde eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung zur Orientierung für Vorgesetzte und 
Mitarbeitende erstellt. Diese ist im Intranet abrufbar. 

 

Beratungsmöglichkeiten 
Die derzeitige Situation fordert alle auf unterschiedliche Weise. Daher möchten wir auf die 
verschiedenen Beratungsmöglichkeiten innerhalb des Landratsamtes Böblingen hinweisen. 
Diese sind im Intranet unter der Rubrik Gesundheit zu finden. Des Weiteren steht 
insbesondere der Betriebsarzt des Landratsamtes Böblingen zur Verfügung. 

 

Umsetzung 
Die vorstehenden Regelungen sollen als allgemeine Orientierungshilfe dienen, grundsätzlich 
tragen die Amtsleitungen und Stabsstellenleitungen für ihre Bereiche die Verantwortung, 
dass die Hygienestandards und Verhaltensregeln eingehalten werden. Auf die 
Dienstvereinbarung zur Organisation des Arbeitsschutzes im Landratsamt Böblingen wird 
verwiesen. 

Neue Beschäftigte (auch Azubis und Praktikanten) sind im Rahmen der Unterweisungen von 
den allgemeinen und ämterspezifischen Schutzvorkehrungen in Kenntnis zu setzen.  

Ausgehend von diesen Regelungen können in den Fachbereichen noch weiterreichende 
Handreichungen beispielsweise für Kundenzonen oder Hausbesuche getroffen werden. 
Entsprechende Regelungen sind dem Amt für Personal vorab zur Kenntnis zu überlassen.  

 

„In-Kraft-Treten“ 
Diese Regelungen gelten ab dem 4. Mai 2020 und sind bis auf weiteres einzuhalten. 
Aktualisierungen erfolgen nach Stand der Entwicklungen. 
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Anlagen: 

1. Die 10 wichtigsten Hygienetipps
2. So schützen wir uns (für Besucher)
3. Hinweise für Besucher
4. Kampagne „Wir tragen Maske“
5. BAD: Richtiges Tragen der Maske
6. RKI: richtiger Umgang mit Schutzausrüstung
7. Betriebsanweisung FFP 2 /FFP 3 Masken
8. Betriebsanweisung Händedesinfektion
9. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

Tipps zur Reanimation
10. Selbstauskunft Risikogruppe
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Coronavirus (COVID-19) 

Hinweise für Besucher des Landratsamtes Böblingen und seiner 
Außenstellen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben einen Termin oder beabsichtigen aus sonstigen Gründen ein Gebäude des 
Landratsamtes Böblingen aufzusuchen. Der Landkreis Böblingen hat als Reaktion auf 
die Coronavirus-Pandemie Maßnahmen ergriffen, um seine Beschäftigten und 
Besucher vor einer Ansteckung zu schützen. Wir bitten Sie daher um dringende 
Beachtung der nachfolgenden Hinweise: 

 Halten Sie die allgemeinen Hygienevorschriften (u. a. regelmäßiges
Händewaschen, Nies- und Husten-Etikette, Verzicht auf Händeschütteln) ein. Sie
können hierfür die Toiletten benutzen und sich ggfs. Ihre Hände an den
Desinfektionsspendern desinfizieren.

 Halten Sie auch immer den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein.
 Tragen Sie beim Betreten und während des Aufenthalts in den

Landratsamtsgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung (sog. Alltagsmaske).
 Bringen Sie keine Begleitpersonen und Kinder mit in die Gebäude.
 Achten Sie darauf, dass Sie Ihre persönlichen Gegenstände (z.B. Jacken,

Taschen, Regenschirme) immer bei sich tragen.
 Betreten Sie das Landratsamt nur, wenn Sie gesund sind und in den letzten 14

Tagen keinen Kontakt zu Personen hatten, die mit Corona infiziert sind.
 Es finden Zutrittskontrollen durch Sicherheitsdienste statt.
 Halten Sie sich so kurz wie möglich und nur zu dem vorab vereinbarten Termin

bzw. zur Erledigung Ihres Anliegens im Gebäude auf.
 Nutzen Sie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Landratsamt Böblingen

per Telefon oder per E-Mail. Ihr Anliegen kann ggfs. auch digital bearbeitet werden.
 Sie können auch unsere Hausbriefkästen zur Abgabe von Unterlagen benützen.

Ggf. übersenden wir Ihnen Ihre Originalbelege auf dem Postweg zurück.

Für Ihr Verständnis sowie Ihre Mitwirkung bei der Bekämpfung der Coronavirus-
Pandemie danken wir Ihnen recht herzlich!  

Ihr Landratsamt Böblingen 
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